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Antrag 

der Abgeordneten Anton Heinzl, Andreas Ottenschläger, iJß Y'I U UO lJJ{)!t. b ~ - ~v;i'-r I Dr, ~l­
Kolleginnen und Kollegen 

jo~ ~tJC(I',-,[j.fIGeso.(c{ LDQ_C.(,L~ 

H
' 0 (d,.'d-t 'h~o(h(i-. t UorG{ 

L ({ ILL <J ltf2 h- (-tL. 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 geändert 
wird 

Der Verkehrsausschuss wolle beschließen : 

Das Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG), BGB\. Nr. 112, in der Fassung BGB\. 1 
Nr. 6312014 wird wie folgt geändert: 

Nach § 13 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 

,,(3a) Unbeschadet der aufgrund von Abs.2 und 3 erlassenen Verordnungen besteht flir Hunde 
Beförderungspflicht, wenn die zu befördernde Person auf die Begleitung eines Assistenzhundes gemäß 
§ 39a Bundesbehindertengesetz angewiesen ist. Für diese Tiere besteht keine Maulkorb- und 
Leinenpflicht. " 

Begründung: 
Um der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen, die die Unterstützung eines Assistenzhundes 
benötigen, entgegenzuwirken, bedarf es einer bundeseinheitlich festgelegten Regelung, dass 
Assistenzhunde verpflichtend in Fahrzeugen, die im Rahmen der Gelegenheitsverkehre eingesetzt 
werden, mitzunehmen sind. Damit wird den Bestimmungen des Bundes­
Behindertengleichstellungsgesetzes entsprochen . 

Ein Assistenzhund ist gemäß § 39a Abs . I Bundesbehindertengesetz ein Hund, der sich bei Nachweis der 
erforderlichen Gesundheit und seiner wesensmäßigen Eignung sowie nach Absolvierung einer speziellen 
Ausbildung - vor allem im Hinblick auf Sozial- und Umweltverhalten, Unterordnung und spezifische 
Hilfeleistungen - besonders zur Unterstützung eines Menschen mit Behinderung eignet; das sind 
Blindenflihrhunde, Servicehunde und Signalhunde. 

Durch Normierung einer Mitflihrverpflichtung von Assistenzhunden im Gelegenheitsverkehrs­
Gesetz 1996 besteht diese bundesweit flir alle elegenheitsverkehre. 
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Informeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Verkehrsausschuss vorgeschlagen. 
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